
Basismiete

Anlage 1 zur Benutzungsordnung für das Dorfgemeinsc haftshaus Baitenhausen der Stadt Meersburg (ab       )
Laut Beschluss durch den Gemeinderat der Stadt Meersburg vom

(gilt für eine Benutzungszeit von 24 Stunden. Ab de m 3.Tag kostet jeder weitere Tag (24 Std.)   50% de r Basismiete pro jeden weiterenTag
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Benutzerkategorie Veranstaltungsart
Basismiete pro Std.* pro Std.* pro Std.*

13,00 € 39,00 € 25,70 €

a) ohne Bewirtung, ohne Eintritt 30,00 € 15,00 € 0,00 €

b) ohne Bewirtung, mit Eintritt 50,00 € 15,00 €

c) mit Bewirtung, ohne Eintritt 50,00 € 15,00 €

d) mit Bewirtung, mit Eintritt 100,00 € 15,00 €

2) Privatpersonen aus 
Meersburg

Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, usw.
100,00 € 20,00 €

3) Örtliches Gewerbe Tagungen, Repräsentationen, Messen
120,00 € 20,00 €

4) Auswärtige Vereine 
und gemeinnützige 
Organisationen

Sport- und Kulturveranstaltungen, Vorträge, 
Jubiläen etc. 75,00 € 20,00 € 9,00 €

5) Auswärtige 
Veranstalter/Gewerbe 
und Privatpersonen; 
Sonstige

Theater, Kulturveranstaltungen, 
Hochzeitsfeiern, Ausstellungen, Jubiläen etc. 170,00 € 25,00 € 15,00 €

6) Auswärtiges Gewerbe Verkaufsveranstaltung
250,00 € 25,00 € 15,00 €

Hinweise:
* Preise Stand Juli 2016

**Der Heizkostenzuschlag wird für Tagesveranstaltungen pro Veranstaltung und für regelmäßigen Übungs-/Sportbetrieb (max. 1,5 Std./Woche) pro Monat erhoben.

Die Leistung unterliegt derzeit nach übereinstimmender Rechtsauffassung nicht der 
Umsatzsteuer. Sollte die Leistung zu einem anderen Zeitpunkt  umsatzsteuerpflichtig sein bzw. 
als umsatzsteuerpflichtig behandelt werden, erhöhen sich die o.g. Entgelte für die Leistung ab 
diesem Zeitpunkt um die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.

1) Meersburger Vereine, 
Gemeindeverwaltung

Benutzerkategorie Veranstaltungsart
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